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  28. Seeländisches Jugend Unihockeyturnier 
 
 
 Daten Samstag, 16. März 2024 und Sonntag, 17. März 2024 
 
 
 Ort Ins (Sporthalle), Rötschmattenweg 25, 3232 Ins 
 
 
 Teilnahme Am Seeländischen Jugend Unihockeyturnier können alle schulpflichtigen Mädchen und 

Knaben, welche Mitglied einer Jugend- oder Mädchenriege im Turnverband Bern See-
land sind, teilnehmen. 

 
  In Absprache mit der Wettkampfleitung können Gastriegen zum Start zugelassen 
  werden. 
 
  Das Tenü muss innerhalb der Mannschaften einheitlich sein. 
 
 Kategorien A Knaben, Jahrgänge 2008 – 2010, Start am Samstag 

  B Knaben, Jahrgänge 2011 – 2013, Start am Samstag 

  C Mädchen, Jahrgänge 2008 – 2010, Start am Sonntag 

  D Mädchen, Jahrgänge 2011 – 2013, Start am Sonntag 

  E Mädchen + Knaben, Jahrgänge 2014 und jünger, Start am Sonntag 

 
  Für die Kategorienzugehörigkeit ist der Jahrgang der ältesten Mitspielerin / des äl-

testen Mitspielers Ausschlag gebend. In den Kategorien A und B können auch Mäd-
chen mitspielen. 

  In der Kategorie C und D müssen je min. 4 Mannschaften angemeldet werden. Sind 
es weniger werden die Kategorien zusammengefügt. 

  Jeder Spieler/in darf pro Spieltag nur in einer Mannschaft eingesetzt werden. 
 
 Mannschaften In den Kategorien A, B, C und D besteht die Mannschaft aus: 

  3 Feldspieler/innen und 1 Torwart/in 

  In der Kategorie E besteht eine Mannschaft aus: 

  4 Feldspieler/innen und 1 Torwart/in 
 
  Alle Mannschaften bestehen aus max. 9 Teammitglieder. 
 
 
  Anmeldung bis spätestens Sonntag, 18. Februar 2024 
 
 
 auf www.tvins.ch 
 
 
  Auskunft bei Fabio Schumacher, TV Ins, Spielleiter SJUHT 
  Natel: +41 79 956 61 20 
  E-Mail: sjuht@tvins.ch 
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 Unihockeystöcke In allen Kategorien werden mit eigenen Unihockeystöcken gespielt. Es werden keine 

Unihockeystöcke zur Verfügung gestellt. 
 
 Auszeichnungen Ein Wanderpokal geht an den jeweiligen Kategoriensieger. 
  Die 3 erstplatzierten Mannschaften aus allen Kategorien erhalten Medaillen. 
  Alle anderen Mannschaften erhalten ein Turnkreuz pro Spieler/in. Dieses muss selbst-

ständig durch den Leiter bei der Turnierleitung / Speaker-Ecke abgeholt werden. 
  Es werden pro Mannschaft max. 9 Auszeichnungen abgegeben. 
 
 Schiedsrichter/in Jeder Verein muss min. 1 Schiedsrichter/in stellen. Ab 3 Mannschaften müssen 2 

Schiedsrichter/innen angemeldet werden. Ab 6 Mannschaften deren 3 Schiedsrichter/in-
nen. Weitere in Absprache mit dem Spielleiter. 

  Bei der Anmeldung kann die Wunscheinsatzzeit ausgewählt werden. 
  Vereinsname, Name, Vorname, Mailadresse und Mobilenummer (des Schiedsrichters) 

müssen zwingend erfasst werden. 
  Die Schiedsrichter werden direkt von der Spielleitung kontaktiert und aufgeboten, Ände-

rungen der Wunscheinsatzzeit vorbehalten. 
 
 Beschwerden Beschwerden müssen spätestens 10 Minuten nach Beendigung des Spieles schriftlich 

begründet der Spielleitung übergeben werden. Gleichzeitig ist eine Gebühr von 
  100 CHF zu deponieren. Die Spielleitung wird ein Entscheid innerhalb nützlicher Frist 

fällen. Bei Ablehnung der Beschwerde verfällt die Gebühr zu Gunsten der Veranstalter. 
 

 Unihockeyreglement Bis auf die Anzahl Feldspieler/innen wird nach den Spielregeln von 
  swiss unihockey gespielt. 
 
  Bei Punktegleichheit entscheidet: 

1. Direkte Begegnung 
2. Tordifferenz (Penalty Sieg = +1 Tor) 
3. mehr geschossene Tore 

 (Nur um Platz 1, ein Finalspiel bei Gleichheit aller Bedingungen) 
 
 Spielpläne Werden ca. 14 Tage vor dem Turnier auf der Homepage des TBS und des TV Ins aufge-

schaltet. Änderungen in Folge Abmeldung werden bis 3 Tage vor Turnierstart angepasst. 
 
 Startgeld  Mit der Anmeldung hat jeder Verein pro Mannschaft ein Startgeld von 50 CHF auf das 

nachfolgende Konto einzuzahlen. 
 
 Haftgeld Mit der Anmeldung hat jeder Verein ein Haftgeld von 200 CHF auf das nachfolgende 

Konto einzuzahlen. 
 
 Konto Raiffeisenbank Bielersee, 3232 Ins, IBAN CH97 8083 3000 0054 4220 3 
  Turnverein Ins, Unihockeyturnier 24, 3232 Ins 
 
  Das Startgeld und Haftgeld sind gleichzeitig mit der Anmeldung einzuzahlen. 
 
 
 Vergehen Für die nachfolgend aufgeführten Vergehen wird ein Haftgeldabzug  
  vorgenommen: 

 
- Nichteinhalten von Terminen, pro Fall, pro Tag  10 CHF 

- Fernbleiben einer/s Schiedsrichter/in  50 CHF 

- Nichtantreten einer angemeldeten Spielmannschaft  50 CHF 

- Fehlende oder unvollständige Kontoangaben für 
die Rückerstattung des Haftgeldes  20 CHF 


